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Thema
Besondere Schutzausrüstung

Bei Feuerwehreinsätzen können Gefahren auftreten, gegen die die PSA keinen ausrei-
chenden Schutz bietet (z.B. Atemgifte, Hitzestrahlung, Ätzwirkung). In diesen Fällen ist 
besondere Schutzausrüstung erforderlich, welche die PSA ergänzt bzw. teilweise ersetzt.

1. Brandbekämpfung

– Umluftunabhängiger Atemschutz (Atemschutzmaske mit Pressluftatmer)

– Feuerwehrschutzhaube

– Feuerwehrüberjacke/-hose

– ggf. Feuerwehrhaltegurt

– ggf. Feuerwehrleine

– für die Brandbekämpfung im Freien kann die Mindestausrüstung ergänzt um ein 
Filtergerät (Atemschutzmaske mit Atemfilter) ausreichend sein

2. Brandbekämpfung bei starker Wärmestrahlung
– Hitzeschutzkleidung

• Form I
PSA wie beim Innenangriff ergänzt durch
 Kopfhaube mit Sichtgitter und Schulterschutz
 Handschuhe mit langen Stulpen

• Form II
PSA wie beim Innenangriff ergänzt durch
 Mantel einschließlich Kopfhaube mit Sichtscheibe
 Handschuhe mit langen Stulpen

• Form III
Feuerwehrschutzanzug, Feuerwehrhelm und umluftunabhängiger Atemschutz 
ergänzt durch
 Vollschutzanzug einschließlich Kopfhaube mit Sichtscheibe
 Handschuhe mit langen Stulpen
 Hitzeschutzstiefel mit hitzebeständiger Sohle

3. Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten

– PSA wie bei der Brandbekämpfung im Freien ergänzt durch:
• Kopfhaube mit Sichtschutzgitter
• Latzhose
• Jacke
• Handschuhe mit langen Stulpen
• Gummistiefel
• ggf. umluftunabhängiger Atemschutz
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4. Einsatz mit Chemikalien

– Flüssigkeitsschutzanzug und zusätzlich Handschuhe
• Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien
• Nicht gasdicht

– Vollkörperschutz durch einteiligen gasdichten Chemikalienschutzanzug (CSA) mit 
integrierter Sichtscheibe, Handschuhen und Gummistiefeln
• Darf nur in Verbindung mit umluftunabhängigem Atemschutz getragen werden
• Darf nur nach zusätzlicher CSA-Ausbildung getragen werden

5. Einsatz mit radioaktiven Stoffen

– PSA zur Brandbekämpfung ergänzt durch
• Kontaminationsschutzhaube und Handschuhen mit langen Stulpen (Teilkörper-

schutz) oder
• Einteiligen Kontaminationsschutzanzug mit Kapuze und Handschuhen mit langen 

Stulpen (Vollkörperschutz)
 Darf nur in Verbindung mit umluftunabhängigem Atemschutz getragen werden

6. Einsatz mit der Motorsäge

– Mindestausstattung der PSA ergänzt bzw. ersetzt durch
• Schnittschutzhose/-überhose
• Augen-/Gesichtsschutz
• Schnittschutzstiefel
• Forstarbeiterhelm (Ersatz für Feuerwehrhelm, wenn vorhanden)
• Schnittschutzstiefel (Ersatz für Feuerwehrstiefel, wenn vorhanden)

7. Einsatz zur Insektenbekämpfung

– Einteiliger Schutzanzug

– Kopfhaube mit Sichtfenster

– Handschuhe mit dicht anliegenden Stulpen

– Feuerwehrstiefel


